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Bericht und Antrag 
des Verfassungsausschusses 

über den Entwurf eines Bundesverfassungs
gesetzes, mit dem Bestimmungen des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
über Ausnahmegerichte und über die Todes-

strafe geändert werden 

Der VerfassungsaussdlUß hat in seiner Sitzung 
am 16. Juni 1967 ZUr Vorberatung des Antrages 
der Abgeordneten Probst, Gratz und Genossen 
(34/ A) betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem Artikel 85 des Bundes-Verfassungs
g-esetzes in der Fassung von 1929 abgeändert 
wird, einen neungliedrigen Unterausschuß ein
gesetzt, dem von der österreichischen Volks
partei die Abgeordneten Dr. G ru b er, 
Dr. Hau se r, Dr. Kr a n zIrn a y r, Dr. Ku m
m e 1', von der Sozialistischen Partei österreichs 
die Abgeordneten Dr. B.r 0 d a, GI' atz, 
Dr. K le i n e r, Pro b s t und von der Frei
heitlichen Partei österreich,s Abgeordneter 
Dr. v a n Ton ge 1 angehörten. 

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen im 
Unterausschuß wurde dem Verfassungsausschuß 

Gratz 
Berichterstatter 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXXXXX 
XXXX, mit dem Bestimmungen des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
über Ausnahmegerichte und über die Todes-

strafe geändert werden 
Der Nationalrat hat heschlossen: 

Artikel I 
Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 

von 1929 wird wie folgt geändert: 

am 24. Jänner 19068 auf Initiative der Abgeord
neten Probst, Dr. Kranzlmayr und 
Dr. va n Ton gel der Vürschlag unterbreitet, 
im Zusammenhang damit -die Initiative auch zur 
Absch-affung der Ausnahmegerichte zu ergreifen. 
Demnach Süll nicht nur Ar'tikel 85 B.-VG. dahin 
nüv-elliert werden, daß die Todesstrafe_ neben 
dem ordentlichen Verfahren auch im außer
ordentlichen, also. standrechtlichen Verfahren, ab
geschafft wird, sündern es Süll auch dem Ar
tikel 83 Abs. 3 B.-VG. derogiert werden. Damit 
wird jene Bestimmung der Bundesverfassung 
aufgehoben, nach der bisher Ausnahmegerichte 
in den durch die Gesetze über das Verfahren in 
Strafsachen geregelten Fällen zulässigerweise ein
gerichtet werden konnten. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Ver
fassungsausschuß mit Stiinmeneinhelligkeit den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassung&mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 24. Jänner 1968 

Probst 
Obmann 

1. Artikel 83 Abs. 3 hat zu entfallen. 

2. Artikel 85 hat zu lauten: 

"Die Todesstrafe ist abgesdtafft." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

"/. 
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